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Fachgerechte Baumkontrolle vor Baubeginn zum Schutz des

Eremiten. Untersuchung potentieller Habitatbäume vor

Fällung auf das Vorkommen der Art. Ggf. fachgerechte

Abnahme und Umsetzen nachgewiesener Habitatbäume.
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   V 5

A

   V 4

A

   V 4

A

Vermeidung im Sinne des § 15 BNatSchG durch Erhalt der

Wanderbeziehungen des Fischotters. Bau von fischotter-

gerechten Brückenbauwerken im Bereich der Gewässer-

querungen mit mittlerer Bedeutung (Bestandteil der techni-

schen Planung).

Bauzeitenregelung zum Schutz des Fischotters und der

Fledermäuse. Verzicht auf die Baumaßnahmen am Mirower

Kanal sowie an den Bauwerken über den Graben L 03 in den

Dämmerungs- und Nachtstunden als Hauptaktivitätszeit der

Arten zur Vermeidung baubedingter Störungen.

Bauzeitenregelung zum Schutz der Brutvögel. Die

Baufeldbereinigung im Offenland ist außerhalb der Brutzeit

von Offenlandarten durchzuführen. Baufeldfreimachung in der

Zeit zwischen 01.10. und 28.02. zur Vermeidung von

Individuen- und Gelegeverlusten.

Aufstellen temporärer Sperrzäune an der Grenze des

Baufeldes vor Baubeginn und Vorhalten für die Dauer der

gesamten Bauzeit. Kontrolle des abgezäunten Baufeldes vor

Baubeginn. Abfangen vorhandener Zauneidechsen und

anderer Reptilienarten. Aussetzen der abgefangenen Tiere in

ausgewiesenen Bereichen (Maßnahme EA 4).

Errichten von Irritations- und Kollisionsschutzwänden beidsei-

tig auf dem Brückenbauwerk über die Müritz-Havel-Wasser-

straße mit 2,00 m hohem Blendschutz zum Schutz des Kern-

lebensraumes des Fischotters und der Fledermäuse in ihrem

Jagdgebiet (Gesamthöhe der Wände 4,00 m). Funktions-

fähigkeit zur Inbetriebnahme der Trasse.

Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband im Zeitraum

vom 01.04.-31.07. eines Jahres zum Schutz der Feld- und

Heidelerche sowie weiterer Offenlandarten (Verhinderung von

Bruten im Baufeld vor Beginn bzw. bei längerer

Unterbrechung der Baumaßnahmen). Die Markierung wird in

Offenlebensräumen außerhalb von Waldgebieten in größeren

zusammenhängenden freigeräumten Abschnitten ohne

Bautätigkeit gesetzt.

Neuanlage gewässerbegleitender Gehölzstrukturen. Pflanzung

mehrreihiger Hecken mit heimischen standortgerechten

Sträuchern und Heistern. Schutz der Pflanzung durch einen

Wildverbißschutzzaun. Schaffung eines Sichtschutzes und

Deckungsbereiches für den Fischotter (Funktionssicherung als

Wanderkorridor). Funktionsfähigkeit zur Inbetriebnahme der

Trasse.

 -CEF-Maßnahme-

Neuanlage straßenbegleitender Gehölzstrukturen. Pflanzung mehr-

reihiger Hecken mit heimischen standortgerechten Sträuchern und

Heistern. Pflanzung von Hochstämmen als Überhälter. Schutz der

Pflanzung durch einen Wildverbißschutzzaun. Schaffung eines

Sichtschutzes für den Fischotter  und optische Abschirmung des

Brückenbauwerks (Funktionssicherung als Wanderkorridor).

Funktionsfähigkeit zur Inbetriebnahme der Trasse.

 -CEF-Maßnahme-

Ersatz von nachgewiesenen Quartieren baumbewohnender

Fledermausarten durch Anbringen von Fledermauskästen

zeitnah zur Baufeldfreimachung in ausgewiesenen Waldbe-

reichen. Fachgerechte Baumkontrolle vor Baufeldberäumung

zur Ermittlung des Maßnahmenumfangs (vgl. Maßnahme

VA 3). Ersatz von Quartieren  im Verhältnis 1:10 bzw. 1:2.

Ersatz von Brutplätzen höhlenbewohnender Vogelarten durch

Anbringen von Nistkästen zeitnah zur Baufeldfreimachung in

ausgewiesenen Waldbereichen. Fachgerechte Baumkontrolle

vor Baufeldberäumung zur Ermittlung des Maßnahmen-

umfangs. Ersatz von Höhlen im Verhältnis 1:2.

 -CEF-Maßnahme-  -CEF-Maßnahme-

Aufwertung des Lebensraumes der Zauneidechse mit Lese-

steinen und Totholz zur Erhöhung der Habitatqualität und

Akzeptanzsteigerung des Aussetzbereiches östlich der ge-

planten B 198. Umsetzung der Maßnahme auf sonnen expo-

nierten Böschungsbereichen am Radweg von Mirow nach

Vietzen. Funktionsfähigkeit zeitnah zur Baufeldfreimachung.

 -CEF-Maßnahme-

Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband im Zeitraum

vom 01.04.-31.07. eines Jahres zum Schutz der Feld- und

Heidelerche (Verhinderung von Bruten im Baufeld vor Beginn

bzw. bei längerer Unterbrechung der Baumaßnahmen). Die

Markierung wird in Offenlebensräumen außerhalb von Wald-

gebieten in größeren zusammenhängenden freigeräumten

Abschnitten ohne Bautätigkeit gesetzt.

Bauzeitenregelung zum Schutz der Fledermäuse und

Gehölzbrüter. Die Fällung der Gehölze ist im Zeitraum

zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Fach-

gerechte Baumkontrolle vor Baufeldberäumung auf Nach-

weise hinsichtlich der Nutzung als Fledermausquartier bzw.

Brutvogelhöhle. Ggf. Höhlenverschluss oder fachgerechte

Abnahme besetzter Fledermausquartiere (Winterquartier).
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